
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/5/29 9ObS5/91,
9ObA205/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1991

Norm

ArbVG §97

Rechtssatz

Die Vereinbarung einer ständigen überkollektivvertraglichen Überzahlung ist nach der Rechtslage des ArbVG kein

zulässiger Regelungstatbestand einer Betriebsvereinbarung.

Entscheidungstexte

9 ObS 5/91

Entscheidungstext OGH 29.05.1991 9 ObS 5/91

9 ObA 205/93

Entscheidungstext OGH 22.09.1993 9 ObA 205/93

Ähnlich; Beisatz: Die Festsetzung des Lohnes ist nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung. (T1) Veröff: SZ

66/117
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